
Ilse Staff 
Kleine Anmerkung zum »Großen 
Intellektuellen « 

Lieber Rudolf Wicrhölrer: "es war einmal .. .• , so fangen alle Märchen an, aber in 
dem ~ lVar« ist nicht ihr Ende beschlossen, denn ihr Wahrheitsgch:.\t, ihre Aussage­
und Wirkungskraft bleiben erhalten, können sich zumindest erhalten (~und wenn 
sie nicht gestorben sind . . . u). Das »es war einmal «, von dem ich hier spreche, 
bezieht sich hingegen auf ein - so scheint es - endgiilrig Vergangenes: auf Überle­
gungen, Sitzungen. Tagungen und schließlich den Beginn eines Theorie-Praxispro­
jekrs, allS dem - dies war unsere gemeinsame Hoffnung - einst der aufgeklärte J mist 
wie der Phönix aus der Asche aufsteigen sollte. wobei das Aufsteigen aus der Asche 
durchaus nicht nur symbolisch gemeint war. sondern angesichts unsrrer (noch 
immer) unbewältigten Vergangenheit einc makabre Realicäl halte und hat. Inzwi­
schen stehen sich Professoren, Praktiker und Studenten nicht nur cher wieder als 
isolierte und auf sich zurückgezogene MonO/den gegenüber (die bei Marx zumindest 
noch die Chance hatten, aus dcr Isolation herauszutreten), sondern als wahrhafl 
einsame Akcoren mit atomistischen Handlungsmodellen im Kopf (Habermas im 
Hinblick auf die analytischc Hand)ungsthe~ric): Jedcr für sich, die Verfassung mic 
den in ihr aufgezifferten Grundrechten unter dem Arm, Mensch neben Menschin, 
soweit sich letztere nicht mit Handkuß hat verabschieden lassen (Originalton 
Luhmann). Und diese Vereinzelung beschr~nkt sich nicht auf den hochschulinrer­
nen Bereich, sie ist eine allgemeine: Wahrend das Individuum noch auf An. 2 I und 
II GG pocht. sind die seine Existenz begrenzenden Schranken längs! aufgerichtet 
(zu Lande, zu Wasser und in der Luft und sogar in Sphären . die »einen Ort« nicht 
einmal haben) . 

J 

Und nun? Natürlich habe ich nicht vor (und könnte es auch gar nicht leisten), hier 
ein nicht-atomistisches Handlungsmodell zu entwcrfen . Srattdessen sei zumindest 
ein Blick auf ein theoretisches KOnl.ept geworfen, in dem es primär um Ver.inde­
rung von als falsch erkanntcr Praxis geht: auf die "Philosophie der Praxis~ von 
Antonio Gramsci, in bundesdeutschen Landen wenig vertraue' . Dicser Rückgriff 

I Und d.sh,lb se, lun n.chdrücklich die Hoffnung geiiußw, d.s große U mci~< :w In,lternächtlichcr 
Stunde den Str.hl <flner T:ucl"nlampt nocbt nUr über die Regal< von Schum,nn und Cobcl und üb., den 
(,,,nkfuMer Börowphtz schweifen bs~en, so ndern tncrglsch'"nrschlos;enen BJich'S die Augen weiter 
gcn Süden "ehten. Don gibt es nämlich seil '971 ( !) eine knllscnc Ausg.bc von Gnmsm . Quadern! Jd 
c.a rcere \l~ 1mmer noch mehl In 's DCUfschc Üb(;'rs t'l7.l, Immer noch meht In <..In BunJcS"rcpublik publ'7u..'rt, 
obgleich In h aliL"n bcrt'll-, H1 z.wcllt.'r Aun:-.gc crschlcnt'n: An,omo GramscL 1 QuaJerru deJ ('aTcere~ <t , vol. 
Ediz,onc relltC> dW!Slltu'O Grom$CI . ;\ cur;! di V.1lt,umo Gtrra .. n •• seconda edizlone, Einaudi, TorlOo 
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auf Gramsci bietet sich im Hinblick auf Überlegungen zu den funktionellen 

Möglichkeiten von Theorie auch deshalb an, weil seine TIlcoric einer Verwirkli­

chung von Philosophie weniger durch die Problematik idealiSlischer Konstruktion 

belastet isr als das "Prakrischwerden der Philosophie« beispielsweise bei Lukacs. 

Allerdings gestehe ich gleich, daß ich beabsichtige, einige (durchaus nicht unwesent­

liche) Elemente von Gramscis »Philosophie der Pra."is« zugunsten anderer in den 

Hintergrund treten zu lassen, so vor allem die Rolle des .. Kollcktivintellektuellcn u , 

also der Kommunistischen Panei im historischen Prozeß sowie den Begriff des 

»demokratischen Zentralismus«, der seine Unschuld inzwischen wahrlich eingebüßr 

hat. Eine derartige Akzemuierung reelHferrigt sich - wie zu zeigen sein wird - durch 

Gramscis Werk selbst, in dem die einzelnen Theorieelemente nur teilweise so eng 

mireinander verkoppelt sind, als daß nicht die eigenständige Bedeutung bestimmter 

theoretischer Ansatze isolien hervorgehoben werden könnte. In diesem Sinn ist 
wohl auch die Bemerkung einer der »Großen« Italiens, Eugenio Garins, zu verste­

hen, der zum Abschluß seines schönen Gramsci-Kapitcls (Intelletu.1li itali.1ni dei XX 

sccolo, Editori Riuniti, Roma '974 , pp. 289 ss.) in seiner ~Postilla : Per un~ nuova 
lettura« sagt, der Reichtum von Gramscis Werk sei ger:l.de hinsichtlich einer sich 

zunehmend verwandelnden Gesellschaft längst nicht zureichend ;"\usgeschöpft, 

~ .. . mentre si sono moltiplicati i giri di valzer con le ideologie del nuovo capita­

lismo« (eine so spielerisch-elegante foormulierung in's deutsche zu übersetzen wäre 

ein Jammer ... ). 
Wenn Wo)(gang Abendroth in seinem knappen Vorwort zur Auswahl-Ausgabe von 

Gramscis Schriften (S. Fischer, 1967) sagt, ohne Berücksichtigung der Werke Anro­

nio Gramscis müsse dic Anknüpfung an die staatstheoretische Diskussion zum 

Zeitpunkt des Endes der Weimarer Republik .unvollständig und provinziell " 
bleiben, so spricht er damit - ohne dem explizit Ausdruck zu verleihen - die 

Problematik des Zustandekommens einer sozialen Demokratie bzw . eines demokra­

tischen Sozialismus an . Gramsci hat deutlich gemacht, daß der Staat, der nicht nur 

Nachtwächterstaat ist, sondern in den die bürgerliche Gesellschaft in dem Sinn 

integriert ist, daß sich die Interessenlage der staatlichen und der gesellschaftlichen 

Interessen decken, Realisation von »mit Zwang gepanzerter Hegemonie« ist, wobei 

der Zwang um so stiirker sein muß als der Konsens aller brüchig ist (Q. 763/764)', 
ein Gedanke, der der deutschen Staarsrechtslchre durchaus aus den Werken Her­

mann Hellers vertraut ist (Heller, H., Staatslehre, GS 1II, S. 303). Es geht Gramsc; 

um den sozialen Lernprozcß der gesellschaftlich/s taatlich U ntcrdrücklen, wobei er 

in klarer Erkenntnis bürokratischer Verkru~tungen der politischen Pam'ien (und 

insofern in unmittelbarer Verwandtscha.ft zu Max Weber) in den • NotereIle sulla 

politica dcl Maehiavelli « (1932/34) die Gefahren eines demokratischen Repräsema­

tionsmodclls unterstreicht , Gefahren, die er in der Abspahung der Panei-Interessen 

von denen der Massen sieht und die zur ~Mumifizierung~, zum . Anachronistisch­

werden" der politischen Parteien selbst führen (Q . 1604 u. 1633116)4). Soziales 

Lernen und Erreichung der Hegemonie einer bisher unrerdrückten Klasse (und 
damit ihre .Staa.rswerdung«) vollzieht sich im histOrischen Prozeß . Aber der 

HistOrizismus Gramscis ist durchaus nicht identisch mit dem Croces. Gramsci 

erkennt ausdrücklich als positiv :10, daß Croce auf die Funktion der Kultur als 

~ Ich 7.IUH< n,eh dor In "nm. I .n~og.b.n.~ - durchp;\gmlcrten - 1. Auf!. der k.n!lschrn Au.g~b< der 
,Quaderm de! tarer ,,·. und 'wO< nur mll .Q .• und S.'tenz.hl. Ion ,·orließendtn Texl "'ud.n Zira,r 
' ·.rwende, aus Miscellane, (19JC>-'9Ji)' Miscelhnr. e Appunll di f,loroli, (I?} '-I?}:), Noterelle sull> 
polillc> Je! Macblave lli ('9}:-19H). La filosol" di Bt ntdwo Cro~ (19jl-19JI), Inlrodul.one .110 
.,udio ddl. iilosofi. (19)2-193)). RlSor~'memo or.li:tIlo (19H-19,!), A, margln' deli. «On' (Slona dto 
srupp' soc .. l; subaltern,) ('9>4 )· 
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Faktor politischer Herrschaft sowie :tuf das Moment des Konsenses verwiesen hat 
und er sagt, wenn man nicht nur äußere, sondern eine integrale Geschichte machen 
wolle, sei die ethisch-politische Geschichte zweifellos einer der Interpretationsmaß­
stäbe, der bei der Überprüfung und bei einer vertieften Sicht des historischen 
Ablaufs stelS gegenwärtig sein müsse (Q. r 23 S)· Andererseits liegt die Notwendig­
keit der Erarbeimng des Konzepts eines "Anti-Croce« (Q. r 234) für Gramsei in 
einem Historizismus und Idealismus Croces begründet, der Philosophie und Ideo­
logie zu trennen sich bemüht sei, aber in ein rein ideologisches Denken einmünde, 
weil er die real-verändernde Funktion einer Philosophie der Praxis verkenne. Es 
gehe um die Rekonstruktion einer dialektischen Synthese; Die Philosophie der 
Praxis sei die Übertragung des Hegelianismus in den HistOrizismus ; eroee habe mit 
seiner Philosophie den realisrisehen Aspekt der Philosophie der Pral(is auf ein 
spekulatives Konzept reduzien, es gelte mithin, dieses spekulative Konzept wie­

derum zurückzuverwandeln in das einer dialektischen Einheit (Q. 1229-12)4). Wie 
Gramsei eine dialektische Synthese zu gewinnen versucht, läßt sich an seinem 
Verständnis der Erreichung eines .historischcn Blocksu ablesen. Gramsei sagt: ~Der 

Mensch ist als historischer Block von nur individuellen/subjektiven Elementen und 
von objektiven oder materiellen Elementen, mit denen das Individuum in aktiver 
Verbindung steht zu konzipieren« (,.,L'uomo c da conccpire corne un blocco srorico 

dj elernenti pur~mente individuali c soggenivi e di elementi di massa e oggettivi 0 

materiali coi qual i I'individuo c in rapporro allivo~) (Q . r 3)8 und Q. [492). Die 
Vorherrschaft einer sozialen Gruppe stellt sich für ihn in zweifacher Weise dar: als 

"Herrschaft« und als " intellektuelle und moralische Führung«. Eine soziale Gruppe 
herrscht über gegnerische Gruppen auch mit Gewalt, und sie fühn: die ihr zugehöri­

gcn Gruppierungen ; sie müsse aber - so Gramsci - bereits vor der Eroberung der 
Regierungsgewalt die intellektue.lIe und moralische Führung übernommen haben; 
darin liege die vornehmliche Bedingung ihrer Machtübernahme und auch die der 

Erhaltung ihrer Macht (Q . 20ICholl). Am Beispiel der Französischen Revolution 
beschreibt Gramsci, wie sich der Prozeß der Erreichung von Hegemonie hisrorisch 
vollzieht: Die bürgerliche Klasse, der dritte Stand, sei zunächst nur durch durchaus 
egoistische, beschränkte Interessen geprägt gewesen (»in senso gretto di una deter­
minata caregoria.); es seien die jakobiner gewesen, die die revolutionäre Bewegung 
verkörpert hätten, indem sie den dritten Stand an die Spit2e der nationalen Kräfte 
gehoben und ihm als Repräsentanten der Bedürfnisse aller dargestellt hätten und 
gleichzeitig eine Konterrevolution durch Vernichtung der Gegner verhindert hätten 
(Q. 20:1?--202.9). Eine entsprechende hegemoniale Entwicklung in Überwindung 
eines bürgerlichen Staates, der jegliche Form autonomer Bewegungen sozialer 
Gruppierungen verhindere, in dem er sie zwangsweise dem Sraat inkorporiere, gilt 
es für Gramsci durch Erreichung einer .integralen Autonomie. durch die bisher 

sozial und politisch Unterdrückten, die in sich die intellektuellen und moralischen 
Führungsqualitätcn entfaltet haben, zu vollziehen (Q. n87/2288). Für Gramsci 
bildet Basis und Überbau den (jeweiligen) ~hiscorischen Block", d. h . das komplexe 
und widersprüchliche Ganze dcr Überbauten ist für ihn Reflex der gesellschaftli­

chen Produktionsverhältnisse. Daraus folgt, daß das ideologische Gcsamtsystem 
rational den Widerspruch der Basis widerspiegelt und sich als Existenz der objekti­
ven Bedingungen für die Umwälzung der Praxis darstellt (Q . lOS I). Die Brüchigkeit 
eines (noch) besrehenden ~historischen Blocks« wird dann offenbar, wenn unter­
drückte Gruppierungen (die "Subalternen", wie Gramsei sie nennt) ein neues 
BewußtScin entwickelt, sich von der hcrrschenden Ideologie gelÖSt haben, sich aus 

dem noch herrschenden (aber nicht mehr führenden) historischen Block abgespalret 

haben und insofern der Moment der Krisis entsteht (Q. ) r J). Diese "Abspaltung., 
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vollzieht sich in einem Lernprozeß, der die Elemente der dialektischen Einheit von 

Basis und Überbau gJcichsam stufenweise durchdringt und erfaßt (Q. 2288). Es ist 
Aufgabe der Inlellektuellen, die Gramsei nicht als eine spezielle »Kaste«, sondern als 
Vertreter innovativcr, soziale Solidarität antizipierender Ideen begreift, den kathar­

ti~chen Prozeß der Entwicklung vom eher instinktivcn Gefühl einer Unabhängig­
keit der den Massen Zugehörigen bis zu einer kohärenten Weltanschauung anzulei­

ten und zu stützen (Q. 1385). Es geht um das ~Praktischwerden von Philosophie«, 
und Philosophie wird von Gramsci nicht im traditionellen Sinn verstanden, sondern 
als das, was das intellektuelle und moralische Leben (als Katharsis einer bestimmten 
Form praktischen Lebens) einer sozialen Gruppe darstellt, wobei diese als im 
historischen Prozeß befindlich (wönlich : »di un jmcro gruppo sociale concepito in 

movimemo «) und insofern nicht nur in ihren aktuellen und unmittelbaren, sondern 

auch in ihren zukünftigen und mittelbaren Interessen begriffen werden muß (Q. 
12 J I), von dahcr umfaßt Philosophie für Gramsci auch die Naturwissenschaftcn wic 
jegliche experimentelle Wissenschaft (Q. 1416). Philosophie wird zur sozialen 
punktion, zur Funktion politischer Führung; der Charaktcr der Philosophie der 

Praxis ist der einer Massenkultur, die sich im sozialen Leben realisiert (Q . J 271), und 
der Zeitpunkt dieser Realisierung ist erst dann erreicht, wenn der philosophische 
Lernprozeß »geschichdichu insofern geworden ist, daß sich alle . intellektualisti­
schen ~ Elemente verflüchtigt haben, die Philosophie also integraler Bestandteil 
sozialer Existenz geworden ist (Q. '382). Gramsci zielt ;{uf ein »monistisches. 
Konzept ab, das nicht (nur) materialistisch und nicht (nur) idealistisch ist, sondern 
in dem von der » Einheit der GegensäLZe in der Konkrethcit historischen Handdns« 
ausgegangen wird, d . h . von dcr Erreichung des .histOrischen Blocks. als organi­

scher Einheit von Basis und Überbau, also einer Einheit, die nicht mehr »mit Zwang 
gepan:t.erte Hegemonie« ist, sondern durch Konsens bestimmt ist. Im "historischen 
Block~ realisiert sich das menschliche Bewußtsein in seiner historischen und sozia­

len Dimension, nämlich - wie Badaloni formuliert - in Form der Beherrschung von 
Ökonomie nicht nur durch die Entwicklung bewußter, intellektueller Führungsf3-

higkcit, sondern auch durch die moralische Fähigkeit ciner Kontrolle der eigenen 
Bedürfnisse l . Demokratie verwirklicht sich für Gramsci nur, wenn eine real beste­

hende dialektische historische Einheit von bürgerlicher und politischer Gesellschaft 
zur Entstehung kommt und der Staat (mit scincm Zwangsapparat) überwindbar 
wird durch die ~regliliene Gesellschaft .. (»societil. regolarau). In dieser durch 

Konsens .regulierten Gesellschaft .. vcreinigt sich die dominierende Partei nicht 
organisch mit der Regierung; Gramsci geht niehr von einer Parceidiktarur aus, dic 

Partei ist für ihn ausschließlich Instrumentarium 7...ur Erreichung der .regulierten 
Gesellschaft«. Das demokratische Repräsent:ltionsprinzip kommt durch den wech­

selseitigen Austlusch "individueller Elcmenre~ zwischen Regierenden und Regier­
ren, zwischcn Gcführccn und Führcnden zum Tragen, d. h. es besteht in einer 
gemeinschaftlichen Existenz, die allein die soziale Kraft ausmacht: Es ist der 
»historische Block«, in dem eine universale Subjeklivitä( durch die theoretische und 

praktischc erkenntnismäßige Durchdringung von Basis und Überbau erreicht wird 

(Q. t505 h 506). 

) ~.ld.Jonr, Nieol •• 11 man", rn<> di Gr:unse, . Dal mUll ,11. rr comp"smon~ poli"". EinauJi. Törrno '975. 
s. '44 . 
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180 II 

Aus diesem - hier nur sehr verkürz.! dargestellten - Konzept Gramscis eines Weges 
zu einer ,)regulierren Gesellschaft« lassen sich jenseits aller marxistischer Orthodo­
xien Ansätze herausfiltern. die die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland von 
Verkrustungen zu befreien helfen könnten. Dazu folgende Thesen: 

I. Gramsci geht - und d,ies ist eine in der Staatstheorie bekanntlich durchaus 
vertraute Sicht - vom Menschen als sozialem Wesen aus. Übersetzt in die Sprache 
unserer Verfassung sollte dies zunächsl den Blick darauf richten, daß die Grund­
rechte i. S. einer Gewährleistung von Selbstbestimmung nicht nur die Möglichkeit 
sozialer Existenz geben und daß das Sozialstursprinzip nicht nur Postular sozialer 
Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen Lebens darstellt, sondern daß die 
in der Präambel unserer Verfassung betonee »Verantwortung vor GOIt« in einem 
säkularen Staar nur das meinen kann, was Sie t980 in S. Miniaro als ~Liebe«, 

-Gleichheit und Brüderlichkeit« bezeichneten, die LU einer» [mersubjektivität als 
Lebenswelcmittc zwischen Objcktweltcn und subjektiv-privater Indivjdualit3(~ 

führen könnten und sollten. SOLialstaadichkeit heißt also mehr als soziale Befrie­
dung des Gemeinwesens mittels Leistungsgewährung zwecks Elirninierung sozialen 
Sprengstoffes aus einer Gesellschaft mit ungleicher Verteilung immaterieller und 
materieller Güter, sie bedeutet durchaus i. S. Gramscis Realisierung einer gemein­
schaftlichen Exisrenz, in der eine universale Subjektivität als Zic.lvorsrellung mit 
gedacht wird, dies aber heutc in dem Sinn einer Universalität, die in sich Gegensätz­
liches in Toleranz in weit stärkerem Maß zu versöhnen fahig sein sollte als es 
Gramscis Vorstellungen entsprach, die insgesamt auf eine nationale Gesellschaft 
fixiert waren und nach denen die Erreichung einer .regulierten Gesellschaft« primär 
Ersatz der in Italien (wie in Deutschland) nie startgefundenen revolutionären 

Einigungsbewegung sein sollte (Q. t72811715). 
1. Für Gramsci isr die »rcgulieree Gesellschaft« die durch Konsens bestimmte 
Gesellschaft. Dieses Konsensprinzip soll nach Unserem verfassungsrcchclichen Ver­
ständnis im demokratischen Prozeß verwirklicht werden. Daß sich der staatliche 
Zwang einer Regierung verstärkt, wenn ein Konsens der Bürger nicht herstelJbar ist 
oder ein einstmals besrehender Konsens brüchig wird, also eine - wie Gramsei es 
nennt - zunehmend ~mit Zwang gepanzerte Hegemonie. entsteht, ist für uns eine 
nicht nur theoretische Erkenntnis. sondern eine prakrische Erfahrung (im Demon­
strations- und im Ausländerrecht wie im Strafrecht und im Staatsschutz, um nur 
einige Beispiele zu nennen). Demokutie als Verfahren, in dem gleiche und freie 
Individuen zu einem Konsens kommen, in dem das Prinzip der Selbstbestimmung 
nicht nur ein bloß schemenhaftes Dasein frisrer, setzt voraUs (und hier wiederhole 
ich altbekannte Einsichten): 
a) daß der demokratische Willensbildungsprozeß nicht durch ein ungleichgewichti­
ges Bildungsniveau und manipulatives Eingreifen ökonomisch starker Gruppen 
(Massenmedien, Parreienfinanzierung) verfälscht wird (Hellers Postulat einer ~so­
zialen Demok.ratie~) bLw. Gruppen vom demokratischen Prozeß ausgeschaltet 
werden, die im übrigen sozial und ökonomisch in das gesellschafcliche Leben 
inregriert sind (Problemalik des Ausländerwahlrechts); 
b) daß angesichts der von Gramsci zutreffend gekennzeichneten Bürokratisierung 
und »Mumifiz.ierung~ der politischen Parteien und angesichts der in einer repräsen­
tativen Demokratie ohnehin in demokratisch eher ausgedünnter Luft zustandekom­
menden Parlamenrscnrscheidungen sowie der sich jenseits jeglicher Parlamcnrsmit­
wirkung vollziehenden ökonomischen und finanzpolitischen Grundsatzentschei­
dungen eine Sozialverfassung unerläßlich ist, »die den zu autonomen Einheiten 
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zusammengcfaßten plebiszitären Kräfren eine Ausdrucksmöglichkeit und ein Betä­
tigungsfeld eröHnet.·. Nur so ist der soziale Lernprozeß und die Enrsrehung von 
demokratischer Willensbildllng jenseits der Wahltermine möglich, die eine Artiku­

lierung jener Postulate erlaubt, die in der (jeweiligen) Regicrungspolitik vernachläs­
sigt werden und die gleichzeitig Vorbereitung desjenigen demokratischen Konsen­
ses darstellen, der zur Entstehung kommen soll. 
3. WellO Gramsc! vom "Praktischwerden der Philosophie" und von der Aufgabe 
der »Intellektuellen .. spricht, die den kathartischen Proleß der Entwicklung einer 

»regulierten Gesellschaft" zu stützen haben (Q. 1385), so ist dies in Spr~che und 
BegriHlichkeit unserer Verfassungsnonnen zu übersetzen. Eindeutig ist, d~ß die 
Konzeption der Grundrechte das VerbOt staadicher Lenkung individuellen- oder 

Gruppenverhaltens bedeutet. Eindeutig ist aber - inzwischen - auch, daß das 
Diktum des Bundesverfassungsgericlus, den Individuen sei »eine Sphäre privater 
Lebensgestaltung verfassungskräftig vorbehalten ... , also ein letzter unantastbarer 
Bereich menschlicher Freiheit ... , der der Einwirkung der gesamten öffentlichen 

Gewalt entzogen ist« (BVerfG E 6, 32 (4t », sich nicht nur auf durch3us schwanken­

dem Boden bewegt, weil das Bundesverfassungsgericlu gerade die Eingriffsbefugnis 
in Grundrechtsbereiche aus der Gemeinsehaflsbezogenheit individuellen H:lOdelns 
lbleitet, sondern vor allem, weil nach sozialwissenschafdicher Erkenntnis jedes 
menschliche Lebewesen nur als soziales exisciert und z.u existieren fähig ist und nicht 
als ), isolierte Monade«. Zentrales Thema hinsichtlich einer ~Regulierung« der 

Gesellschaft im Rahmen unserer Verfassung ist - spätestens seil BVerfGE 6, J2 - die 
Frage nach dem Instrumenurium zur Bestimmung der Reichweite individueller 

Freiheitsrechte innerhalb des gesellschaftlichen Ganzen. 
a) Daß das ~Schallkdn« zwischen einzelnen Rechlsposicionen oder gar zwischen 
Individualrecht und "dem« Ganzen im (sieh dabei zunehmend verdunkelndem) 

Lichte der Verfassung mehr ein Bewegungstraining ohne feste Regeln war, ist 
inzwischen hinlänglich bekannt. 
b) Das Reizwort einer Verrcchdichung zulastcn personaler. grundrechtsverbürger­
ter Freiheit und die Forderung nach einem »Refugiumsschut"Z" (Podlech) der Bürger 
vor dem Zugriff des Gesetzgebers haben ihren Reiz zumindest insoweit eingebüßt, 
als Maus nachgewiesen hat, daß es nicht die Ver-, sondern die Entrechtlichung in 
Form einer zunehmenden Fülle von unbestimmten Rechtshegriffen und Ermessens­
spielräumen isr, die lur Verlagerung von gesellschafdicher Steuerung aus dem 

Kompetenlbereich des demokratischen Gesetzgebers Und zur Stärkung der Macht 
VOn Exekutive und Judikative geführt hat und daß durch eben diese demokratisch 
nur sehr mitlelbar legitimierte Macht die selbstverantwortliehe Gestaltung eigenen 
Lehensraumes verhindert wird. Und zurecht bestätigt Maus zwar die Notwendig­
keit einer Befreiung bestimmter gesellschaftlicher Inslirutionen von zentraler politi­

scher Regelung, dies aber nur unter der Bedingung, daß demokratisch ausgestaltetes 
Verfahrensrecht für den Binnenbereich dieser Instilutionen zum Tragen kommt'; in 
der Tat kann nur so abgesichen werden, daß staatliche Willkür nicht durch private 
erSetlt wird . 
e) Aber auch, wenn das vom demokratischen Gesetzgeber verabschiedete Recht eine 
ausgeprägtere Regclungsdichtc erhielte und damit hinsichtlich seiner Eingriffsfunk­
tion in individuelle Freiheitspositionen prognostizierbarer würde, bliebe nicht nur, 

4 Fraenkcl, Emu, DIe rcpn,cntatl'c und plcb"xll:;r~ K.omponente .m dcmokr.tu ,chen Verfassung«'''I, 
Ul: d .... , D.UlSchhnd und die westlichen DemokrlllCn, 6. Aufl .• SluHgan. B«lin, Köln. M"nl '974. s. 
11 ) {{ (1}). 

Maus. Ingeborg, Vem:chthchu"g. Entrcchtlichung und Funkuon,w.ndci VOn In"'lUuonen. In: Grihl'T, 
Gcrh3rd (I-/rsg.), Grundfrlgcn de' 11"."0"''' poli""hl"r [n,,,tutton<n, Op[,d<n '987. S. I Jllf. 
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aber insbesondere im Bereich von Großtechniken (sei es im NukJearbereich oder in 

der Gentcchnologie) jenes demokratische Vakuum. das ein vom jeweiligen Stand 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis abhängiges Regelungsinstrumentarium nOtwen­

dig mit sich bringt, ganz abgesehen davon. daß es eine völlige Durchnormicrung von 

Gesetzesmaterien nicht geben kann. Und der Maus'sche Vorschlag einer Herstel­

lung demokrarischer gesellschaftlicher Binnenstrukturen zur GestallUng sozialer 

Handlungsräume läßt sich zwar in Teilbereichen (wie in Schule, Hochschule oder 

auch in Institutionen der Arbeitswelt) realisieren, muß aber dann versagen, wenn 

von einer Regelungsmarerie die Menschheit insgesamt betroffen ist oder betroffen 
werden kann, dcnn insoweit gibt es keinen Ort, an dem demokratische gesellschaf[­

liche Binnens[rukturen wirksam angesiedelt werden könnten. Es bleibt also ein -

sich in Zukunft mi[ hoher Wahrscheinlichkeit noch ausweitender - Bereich, in dem 

Konfliktlösungen nur mittels Abwägung zwischen individuellen Freiheitspositionen 
und einem zu Eingriffen in eben diese freihei[spositionen berechtigendem »öffentli­

chen Interesse« möglich zu sein scheinen; Ihr »Rechtsobergrundsatz « der Verhält­

l1ismäßlgkelt behielte folglich seinen Rang als einziges Konfliktlösungspotemial. 

Dieser »RechtsobergrundsJ.tz« hat jedoch auch bei Anwendung aller Ab!cicungs­

und Auslegungskünsre keine demokratische Matrix. Oie »goldene Regd~ des ., in 

dubio pro libeTrate« (die ohnehin vie!crseits als goldene nichr gewogen wird). die 

von dcr Rechtfertigungsbedürftigkeit staatlicher Eingriffsbefugnis ausgeht und eine 
Rechtfertigung mit nur pauschalen »Werten« nicht zureichen läßt, verlangt die 

Einhaltung einer sachverhaltsadäquaten Abstufung des GesetzesvorbehaltS und 

stcllt damit die Abwägungsproblematik - Geeignetheit. Erforderlichkeit, Verhält­

nismäßigkeit eines Eingriffs - als Fr:lge von Rechtssraarlichkeit dar. Dies ist sie auch, 

daß sie es nicht nur ist, folgt bereits daraus, daß Rechtsstaatlichkeit in einer 

Demokratie die Rückführbarkeit staatlichen Hande1ns auf ein im demokratischen 

Vetfahren zustandekommendes Gesetz meint. das Übermaßverbot aber eine Abwä­

gllngsregcl ist, die ihrerseirs aus einer Abwägungsregel (Ar\. 2 I GG) abgeleitet wird 

und damit das bereits oben erwähnte demokratische Defizit aufweist . Dieses Defizit 

als völlig behebbar anzusehen. scheint iUusionär; es ist jedoch einschränkbar und -

vielleicht - nicht nur mittels einer verfeinerten Methodik von Rechtsanwendung. 

Wenn nämlich das Bundesverfassungsgericht den Grundsatz :lufstclh, dem Gesetz­

geber komme um so mehr Gestaltungsfreiheit zu. je mehr der grundrechtlich 

geschützte FreiheitSbereich sozial bezogen sei (BVerfGE 50, 290 (340)). so meint 

dies - ;edenfalls im Mitbestimmungsurteil-, daß bei Vorliegen eines Sachverhalts, in 

dem unterschiedliche soziale Handlungsfelder verwoben und aufeinander bezogen 

sind, entsprechende Grundrechtseingriffe VOn den fndividuen hinzunehmen sind, 

die in diesen Handlungsfeldern agieren . Der sich daraus ergebende Rückschluß : je 

privater der soziale Lebenskreis, je geringer die Eingriffsbefugnis, läßt sich in 

reziproker Anwendung auf die demokratietheoretische Ebene heben und bedeutet 

dann, daß der individuelle Schut1.bereich um so dichter und um so resistenter gegen 

staatliche Eingriffe sein muß, je minimaler die demokr3tische Teilhabe der Betroffe­
nen sich gestaltet, je weniger also demokratische Willensbildung steuernd auf die 

Emseheidungsträger einzuwirken vermag_ Eine Minimierung des Demokratieprin­

zips isr um so stärker gegeben, je mehr der Gesetzgcber die faktische Macht zu 

GrundrechtseingriHen und Grundrechr.sgefährdungen ;lU( ökonomische und techni­

sche Instanzen verlagert. für deren Entscheidungen er letztendlich eine Verantwor­

rung nichr tragen kann. Dieser demokratietheoretische Aspekt soll nicht elwa nur 

den Gesich[spunkt der »Gefährlichkeit- oder des .. Restrisikos- (BVerfGE 53. 30 
(55 H.)) bei staatlich initiierten PrOjekten schlicht in ein anderes Gewand kleiden, 

um dann bei der gleichen Abwägungspr:txis zu verbleiben wie zuvor, mil dem 
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einzigen Unterschied einer stärkeren Gewichrung individueller Freiheitsbereiche bei 

Minimierung demokratischer Teilhabe an der Bestimmung der die Eingriffsbefugnis 

leitenden Entscheidungen. sondern er soll die Aufmerksamkeit auf die Frage 
richten, wie im technologischen Staat Rechtsstaatsprinzipien und Demokratiegebot 
einander zuzuordnen sind, um zu verhindem, daß staatlich zugelassene. rsp. 
eingesetzte Macht in Form von Expertenwissen in unkontrollierte Scheinrationalitär 
ausarcet. Expercenwissen droht scheinrational dadurch zu werden, als die Begrün­
dung von Expertenbestcllung nahezu ausschließlich durch den Nachweis möglich 

ist. daß der/die Experte(in) überhaupt jener Groppe zugehört, deren Wissen staat­
licherseits gefragt isr, einer Begründung, die zudem - in diesem Fall paradoxerweise 

- durch Art. 5 lH GG gerechtfertigt wird, der staarlichen Organen untersagt, 
Wissenschafr zu definieren und Forschung als sinnvoll oder sinnlos zu werten. 
Wahrend Art. 5 III GG einen Wissenschaftspluralismus verbürgt und während -
beispielsweise - die Rundfunkgeselze zumindest den Versuch unternehmen, Mei­

nungsverbreirung und Informationsvermittlung pluralistisch zu gestalten, gibt cs im 
C"Xtrem grundrechtssensiblen Bereich staatlicherseits eingeschalteten Expertenwis­
sens keinerlei gesetzliche Absicherung einer BeStellung nicht nur einseitig orientier­
ter Experten (kennzeichnenderweise bestehen z. B. Atomgesetz und Strahlenschutz­
vorsorgegeserz insoweir nur aus Ermächtigungsnormen). Dabei kann angesichts von 

(möglicher) Grundrcchtsbetroffenheir durch auf Expertenurte.iI begründete staatli­
che Entscheidung durchaus auch hier auf die auch sonst grondrechtsdogmatisch 
Vertraute Reehcsfigur einer Grundrechtsdurchwirkung auf Organisation von Ent­
scheidungsvedahrcn %urückgegriffen werden. Da der Freiheilsgehalt von Art. 5 III 
GG dem Staat selbst verwehrt, Expcnenwissen als einseitig oder ausgewogen, als 
der oder jener »Schule« zugehörig zu werten, und da Art . 5 tU GG gleichfalls einer 

im parlamentarisch demokratischen Verfahren zustandekommenden Bestimmung 

von (im jeweiligen Enrscheidungsbereich) einzusetzenden Expertengruppen entge­
genstünde, bliebe als Lösungsansatz für eine Kompensation von demokratischem 
Defizit beim Zustandekommen von durch Expertenwissen gesteuerten staatlichen 
Entscheidungen und die durch sie möglichen Grundrechtseingriffen eine gesetzliche 

Regelung, die eine demokratische Wahl von Experten durch Experten und damit 
eine pluralistische Entscheidungsstfuktur hinsichtlich der einzelnen Schrieee von 
Teehnikanwendung vorsähe. Es ist nicht einzusehen, daß derartige Wahlen z . B. 
hinsichtlich der zu bestellenden Gutachter im Bereich von WlSsenschafts- und 
Forschungsförderung starcfinden (man denke nur an die Gutachterwahl für die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft und en~sprechende Institutionen), während sie 
im grundrechcsdogmatisch sehr viel strikter zu handhabenden Bereich von Ein­
griffs verwaltung nicht vorgesehen sind. Derartige Wahlverfahren set2".ten zudem 
eine Erarbeitung der jeweils anzuwendenden Kriterien für die Beteiligung an einer 
Wahl und für ihre Ausgestaltung voraus und böten so den Ansatz eines Zuslande­
kommens jenes raLionalen Diskurses, der Voraussetzung einer .regulierten Gesell­
schaft .. ist. Hier breche ich ab. denn; Für den kathartischen Prozeß der Entwicklung 
jener »regulierten Gesellschafrq ist von Gramsci ein .. großer Intellektueller« gefor­
dert, und damit bin (ganz abgesehen von dem mir fehlenden r) eindeutig nicht ich, 
sondern damit sind - natürlich - Sie gemeint. Allora: coraggio compagno, corag~io! 

18] 
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